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1. Einleitung 

Im Herbst 2008 führte der SBV bei den Wasserversorgungen eine Umfrage zu den Schutzzonen bei 
Trinkwasserfassungen durch. Von den 1000 angeschriebenen Betrieben antworteten 371 aus 20 
Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein. Diese versorgen zusammen  2.2 Millionen Menschen 
mit Trinkwasser. An den Weiterbildungskursen 2009 wurden die Resultate aus der Umfrage 2008 
präsentiert. 
 
Aufgrund dieser Erkenntnisse beschloss der Vorstand des SBV, im Herbst 2009 eine ergänzende 
Umfrage bei den zuständigen kantonalen Stellen durchzuführen. Von den 26 Kantonen reichten 22 
den ausgefüllten Fragebogen ein. An dieser Stelle danken wir ganz herzlich für die Teilnahme an der 
Umfrage. 
 
 
 
2. Umfrage 2008 bei den Wasserversorgern 

Um den Zusammenhang zwischen den beiden Umfragen besser erkennen zu können, gehen wir 
nochmals kurz auf die Umfrage 2008 ein. Es interessierten die Erfahrungen, welche die 
Brunnenmeister mit bestehenden Schutzzonen gemacht haben. 
 
 
2.1. Fragen – Antworten 

Folgende Tabelle zeigt die Zusammenstellung der Fragen mit den entsprechenden Antworten. 
 

Nr. Frage Antworten 

1 Anzahl versorgter EinwohnerInnen? 2.2 Millionen  

2 Auf welcher Meereshöhe liegen die Schutzzonen der 
Quellfassungen? 

270 bis 3400 m ü. M. 

3 Auf welcher Meereshöhe liegen die Schutzzonen der 
Grundwasserfassungen? 

255 bis 1435 m ü. M. 

4 Wie werden die Schutzzonen genutzt bzw. bewirtschaftet?  
 
Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl Nennungen. 
Pro Wasserversorgung konnten mehrere Nutzungsarten 
genannt werden. 

Forst: 32 % 
Streuwiesen: 17 % 
Weideland: 29 % 
Ackerbau: 16% 
Weiteres: 6 % 

5 Kommen spezielle geologische Verhältnisse in den 
Einzugsgebieten vor? 

Nein: 80% 
Karst-Klüfte: 16% 
Diverses: 4% 

6 Sind die Schutzzonen rechtskräftig ausgeschieden?  Ja: 76% 
Teilweise: 18% 
Nein: 4% 
Keine Angabe: 2% 

7 Wann wurden die Schutzzonen letztmals überprüft und 
angepasst? 

Vor 1980: 1% 
1981 – 1990: 7% 
1991 – 2000: 13% 
2001 – 2008: 45% 
Keine Angabe: 34% 
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Nr. Frage Antworten 

8 Ist die Wasserversorgung im Besitz der Schutzzone S1? Ja: 60% 
Teilweise: 21% 
Nein: 19% 

9 Ist die Wasserversorgung im Besitz der Schutzzonen S2 oder 
S3? 

Ja: 37% 
Teilweise: 28% 
Nein: 35% 

10 Sind Sie im Besitze der Schutzzonenreglemente inkl. Pläne? Ja: 86% 
Teilweise: 8% 
Nein: 6% 

11 Haben Sie Kenntnis über die Werkleitungen, im Speziellen 
über die Abwasserleitungen? 

Ja: 84% 
Teilweise: 11% 
Nein: 5% 

12 Hat Ihre Gemeinde die Schmutz- und Meteorwasserleitungen 
(inkl. Hausanschlussleitungen) überprüfen lassen? 

Ja: 49% 
Teilweise: 33% 
Nein bzw. keine Angabe: 13% 
Keine Kanalisationen in SZ: 
5% 

13 Wer hat die Kosten übernommen für diese 
Zustandsaufnahmen? 

Kanton-Gemeinde-ARA: 62% 
Wasserversorgung: 8% 
Keine Angabe: 30% 

14 Wurden die Mängel behoben? Ja: 43% 
Teilweise: 30% 
Nein bzw. keine Angabe: 21% 
Keine Mängel: 5% 

15 Wer hat die Kosten übernommen für die Mängelbehebung? Kanton-Gemeinde-ARA: 55% 
Wasserversorgung: 6% 
Keine Angabe: 39% 

16 Besteht ein Konfliktplan, auf welchem die SZ und die 
Werkleitungen sowie weitere Gefahrenpunkte (wie Bohrungen, 
Piezometerrohre, Tankanlagen, Landwirtschaftsbetriebe usw.) 
eingetragen sind?  

Ja: 34% 
Teilweise: 15% 
Nein: 51% 

17 Sind in der Vergangenheit die Auflagen des 
Schutzzonenreglementes eingehalten worden? (z.B. 
Bauverbot in der S2, eingeschränkte Bewirtschaftung)  

Ja: 75% 
Teilweise: 16% 
Nein: 9% 

18 Werden Sie über Bautätigkeiten in den Schutzzonen durch den 
Kanton oder die Gemeinde informiert? 

Ja: 75% 
Teilweise: 11% 
Nein: 14% 

19 Ist die Zusammenarbeit mit dem Kanton gut?  Ja: 74% 
Teilweise: 17% 
Nein: 9% 

20 Ist die Zusammenarbeit mit der Gemeinde gut? Ja: 83% 
Teilweise: 12% 
Nein: 5% 

21 Haben Sie eine aktuelle Liste über die Landeigentümer bzw. -
bewirtschafter innerhalb der Schutzzonen S1 bis S3? 

Ja: 71% 
Teilweise: 12% 
Nein: 17% 
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Nr. Frage Antworten 

22 Führen Sie Gespräche mit den Landwirten durch? Bei Bedarf: 78% 
1 x pro Jahr: 8% 
Nie: 14% 

23 Erkundigen Sie sich über die ausgebrachten Mengen an 
Düngemittel? 

Ja: 19% 
Teilweise: 25% 
Nein: 56% 

24 Erkundigen Sie sich über die Fruchtfolgeflächen? Ja: 15% 
Teilweise: 15% 
Nein: 70% 

25 Zeichnen Sie die Bewirtschaftung innerhalb der Schutzzonen 
auf? 

Ja: 10% 
Teilweise: 10% 
Nein: 80% 

26 Können Sie Einsicht nehmen in die Aufzeichnungen der 
Landwirte betreffend Bewirtschaftung innerhalb der 
Schutzzonen? 

Ja: 22% 
Teilweise: 13% 
Nein: 65% 

27 Besitzen die heutigen Landeigentümer bzw. Bewirtschafter, 
welche Land innerhalb der Schutzzonen bewirtschaften, die 
aktuellen Schutzzonenpläne und Reglemente? 

Ja: 58% 
Teilweise: 17% 
Nein: 25% 

 
 
2.2. Feststellungen 

·  Die Schutzzonen sind zu einem grossen Teil (> 85%) rechtskräftig ausgeschieden. Seit 2001 
wurden 45% der Schutzzonen überprüft und angepasst.  

·  Die Schutzzonen S1 gehören mehrheitlich den Wasserversorgungen. Nur 37% der 
Wasserversorgungen besitzen auch die Zonen S2 und S3. 

·  80% der Wasserversorger bezeichnen die geologischen Verhältnisse in den Fassungsgebieten als 
normal. 

·  Nur etwa bei der Hälfte aller Wasserversorgungen wurden alle Kanalisationsleitungen (inkl. 
Hausanschlüsse) in den Schutzzonengebieten überprüft. Die Untersuchungs- und 
Instandsetzungskosten bezahlten meistens die Gemeinde bzw. der Werkeigentümer. Die Mängel 
wurden jedoch nicht konsequent behoben. 

·  Bei 75% der Wasserversorgungen werden die Schutzzonenauflagen befolgt. 
·  Nur bei 34% der Wasserversorgungen bestehen Konfliktpläne (Gefahrenpläne). 
·  Über 75% der Wasserversorgungen werden von der Gemeinde bzw. vom Kanton über 

Bautätigkeiten in den Schutzzonen informiert. Sie bezeichnen auch die Zusammenarbeit mit 
Kanton und Gemeinde als gut. Bei 20-25% kann die Zusammenarbeit verbessert werden. 

·  Bei knapp 30% der Wasserversorgungen fehlt (teilweise) eine Liste mit den Bewirtschaftern der 
Schutzzonengebiete. 

·  Nur selten werden konsequent 1-mal pro Jahr mit den Landwirten Gespräche geführt. 78% 
machen dies bei Bedarf. 

·  Die wenigsten Brunnenmeister erkundigen sich über die ausgebrachten Düngemittel oder die 
Fruchtfolgeflächen. Die Bewirtschaftung innerhalb der Schutzzonen wird nur selten vom 
Brunnenmeister aufgezeichnet. In der Regel können sie auch keine Einsicht in die Aufzeichnungen 
der Landwirte nehmen. 

·  Mindestens 25% der Landeigentümer bzw. Bewirtschafter besitzen nicht die aktuellen 
Schutzzonenpläne und –reglemente. 
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2.3. Bemerkungen 

Zwischen den Wasserversorgungen und den Kantonen bestehen zum Teil grosse Unterschiede. Z.B. 
bei der Frage 6, ob alle  Schutzzonen rechtskräftig ausgeschieden sind. Unter den Kantonen schwankt 
dieser Wert von 40% bis 100%.  
 
Aus den vorhergehenden Feststellungen erkennt man, dass vieles gemacht wird. Trotzdem bleiben 
noch viele Pendenzen zu erledigen. 
 
Einige Wasserversorgungen stellen fest, dass die wirtschaftlichen Interessen (Siedlungsdruck) durch 
die Behörden oft wichtiger eingestuft werden als der Schutz des Trinkwassers. 
 
Viele Brunnenmeister werden mit ihren Anliegen oft nicht ernst genommen. Die Kontrollen der 
Schutzzonen und die Durchsetzung der Auflagen sind schwierig und lassen oft zu wünschen übrig. 
Diese Aufgaben bereiten vielen Brunnenmeistern Mühe und Sorgen. 
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3. Umfrage 2009 bei den Kantonen 

Diese ergänzende Umfrage bei den kantonalen Amtsstellen ermöglicht eine Übersicht über wichtige 
Fragen bei der Ausscheidung der Schutzzonen und deren Umsetzung. Die Wasserversorgungen 
erhalten damit einen Einblick in die Praxis der Schutzzonenausscheidung und Umsetzung der 
Auflagen.  
 
Die Schweiz ist mit seinen 26 Kantonen ein sehr vielfältiges Land. Das widerspiegelt sich auch in den 
Antworten zur Umfrage. So gibt es zu jeder Frage unterschiedliche Antworten, welche sich mehr oder 
weniger unterscheiden. Im Allgemeinen ist nach der Frage eine Antwort formuliert, welche für 
möglichst viele Kantone zutrifft. Ergänzende oder abweichende Aussagen sind anschliessend 
aufgelistet. Damit die Übersichtlichkeit nicht zu stark leidet sowie aus Platzgründen sind die teilweise 
sehr detaillierten Antworten gekürzt worden. 
 
 
3.1. Fragen - Antworten 

 
Frage 1 Zuständige kantonale Stelle in Fragen der A usscheidung von 

Grundwasserschutzzonen bzw. der Umsetzung der Schut zzonen-Auflagen 
  
Antwort 1 Siehe Anhang 1 
 
 
Frage 2 Ab welcher Grösse müssen Kleinversorgungen Schutzzonen ausscheiden? 
  
Antwort 2 Die meistgenannte Antwort ist: 5 Haushalte, zusätzlich Versorgungen mit 

lebensmittelverabeitenden Betrieben und Gastronomie. Grundsätzlich Versorgungen mit 
öffentlichem Interesse. 
 
Ergänzende oder abweichende Antworten von folgenden Kantonen: 
·  AR: Wenn öffentliches Interesse besteht. Ein öffentliches Interesse an Quell- und 

Trinkwasserfassungen ist in der Regel gegeben, wenn das verwendete Wasser den 
Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung an Trinkwasser genügen muss. Praxis: ab 
3 Haushalte muss öffentliches Interesse abgeklärt werden. 

·  BL: öffentliche WV müssen SZ ausscheiden 
·  BE: wenn möglich an öffentliche WV anschliessen, sonst Prüfung fallweise 
·  FR: wenn die 5 Haushalte gleichzeitig Besitzer der Quelle sind, gilt dies als private Quelle 
·  JU: 10 Haushalte, keine fixen Regeln 
·  OW: 5-10 Haushalte bzw. 20-30 Personen, Betrachtung Einzelfall 
·  SG: >2, vgl. auch Tabelle "Klassifizierung Grund- und Quellwasser Kanton St.Gallen" unter: www.afu.sg.ch > 

Vollzugshilfsmittel für Gemeinden > Gewässerschutz > Grundwasserschutzzonen und -areale > Hilfsmittel & 

Literatur > Klassifizierung Grund- und Quellwasser im Kanton St.Gallen, oder Beilage 1 
·  TG: nicht Grösse ist Kriterium, sondern ob Wasser von Dritten oder für die Herstellung 

von Lebensmitteln genutzt wird 
·  UR: 3 Häuser 
·  VS: 2-3 Haushalte, wenn öffentliches Interesse vorliegt 
·  ZH: 2 Haushalte; ab 1 Haushalt, wenn es sich um Landwirtschaftsbetrieb mit 

Milchwirtschaft handelt, siehe auch Beilage 2 
 
 
Frage 3 Welche Fristen gewähren Sie zur Ausscheidun g neuer bzw. Überprüfung 

bestehender Schutzzonen? 
  
Antwort 3 In den meisten Kantonen werden keine fixen Fristen gesetzt. Entschieden wird häufig im 

Einzelfall: nach Wichtigkeit der Fassung, hydrogeologischen Verhältnissen, 
Nutzungskonflikten und veränderten Verhältnissen im Fassungsgebiet. Bei auftretenden 
Qualitätsproblemen wird z.T. verfügt, die Schutzzonen zu überprüfen. 
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Ergänzende oder abweichende Antworten von folgenden Kantonen: 
·  AG: 15 Jahre, neue Fassungen müssen bei Inbetriebnahme über genehmigte 

Schutzzonen verfügen 
·  AR: Ausscheidung Schutzzonen: Gemäss Art. 73 des  kantonalen Umwelt- und 

Gewässerschutzgesetzes (UGsG; bGS 814.0) müssen die Schutzzonen bis spätestens 5 
Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes ausgeschieden sein. Das Gesetz ist am 1. 
Oktober 2005 in Kraft getreten, die Frist läuft also am 1.10.2010 ab. 
Überarbeitung Schutzzonen: keine Fristen definiert. In Art 72 des Gesetzes wird 
festgehalten, dass die Schutzzonenpläne angepasst werden müssen, wenn die bisherige 
Abgrenzung nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Dasselbe gilt für die 
Gewässerschutzbereiche. 

·  BL: 10-15 Jahre für Überprüfung 
·  BE: unverzüglich, falls noch keine SZ besteht. Ansonsten gemäss allgemeine Praxis, 

siehe oben. 
·  NW: ca. 10 Jahre für Überprüfung 
·  SG: Für die Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen und �;arealen werden im 

kantonalen Recht keine Fristen gesetzt. Zuständig sind die politischen Gemeinden. 
Gemäss Abschnitt III des Nachtragsgesetzes zum Vollzugsgesetz zur eidgenössischen 
Gewässerschutzgesetzgebung (sGS 752.2; abgekürzt GSchVG) soll(t)en 
Schutzzonenreglemente innert sechs Jahren seit Vollzugsbeginn dem Nachtragsgesetz 
angepasst werden (d.h. bis Ende 2008). Gemäss Wegleitung Grundwasserschutz 
(BUWAL [heute BAFU], 2004; S. 42) sind Schutzzonenreglemente, welche die gestellten 
Anforderungen nicht erfüllen, bis zum Jahr 2015 zu überarbeiten. 

·  TG: Überprüfung nach spätestens 20 Jahren nach Inkrafttretung, neue SZ: sofort 
·  ZH: 1-3 Jahre, je nach Bedeutung der Fassung, Lage, bestehenden alten SZ 

 
 
Frage 4 Wie gehen Sie vor, wenn eine Wasserversorgu ng der Pflicht für eine SZ-

Ausscheidung nicht nachkommt? 
  
Antwort 4 Bei den meisten Kantonen wird wie folgt gehandelt (Abweichungen sind möglich): 

·  Gespräch suchen, überzeugen 
·  Aufforderung zur SZ-Ausscheidung 
·  Schriftliche Mahnung 
·  Androhung von Ersatzvornahmen 
·  Durchführung Ersatzvornahme = Schutzzonenausscheidung mit Kostenfolge für WV 
 
Ergänzende oder abweichende Antworten von folgenden Kantonen: 
·  BE: wenn die WV der Pflicht trotz wiederholter Mahnung nicht nachkommt, wird die 

Stilllegung der Fassung verfügt. 
·  SG: bei fehlenden Schutzzonen wird die Erteilung bzw. Erneuerung der Konzession 

verweigert. 
 
 
Frage 5 Stellen Sie Musterreglemente und Musterplän e zur Verfügung? 
  
Antwort 5 Ausser Obwalden stellen alle Kantone Musterreglemente zur Verfügung.  

Schutzzonenpläne stehen weniger häufig zur Verfügung. 
 
Folgende Kantone stellen die Mustervorlagen online zur Verfügung: 
Keine Gewähr auf Vollständigkeit. 
 
·  AG: http://www.ag.ch/umwelt/de/pub/publikationen/formulare___merkbl_tter.php 
·  AR: http://www.ar.ch/departemente/departement-bau-und-umwelt/amt-fuer-

umwelt/gewaesserschutz/grundwasserschutz/ausscheidung-von-
grundwasserschutzzonen-und-arealen-und-vollzug-der-schutzzonenbestimmungen/?0=  

·  BL: http://www.baselland.ch/produkte-htm.311594.0.html 
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·  BE: http://www.bve.be.ch/site/awa Rubrik: Betriebe und Abfall > Hydrogeologie > 

Grundwasserschutzzonen oder http://www.bve.be.ch/site/index/awa/bve_awa_betriebe-
abfall/bve_awa_hydrometrie/bve_awa_hyg_grundwasserschutzzonen.htm 

·  LU: www.umwelt-luzern.ch/index/gewaesser/ul_wasserversorgung.htm 
·  SH: http://www.kantlab.ch/index.php?id=460&L=4 
·  SO: http://www.so.ch/fileadmin/internet/bjd/bumaa/pdf/boden/fb_0204.pdf 
·  SG: 

http://www.umwelt.sg.ch/home/Themen/wasser/Vollzug_Gemeinden/grundwasserschutzzonen.html#Literatur 
·  VD: http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/eau/eaux-souterraines/ 
·  ZH: http://www.grundwasser.zh.ch/internet/bd/awel/gs/gw/de/planung/gwsz.html 

 
 
Frage 6a Wird in Ihrem Kanton ein Risikoplan / Gefa hrenkataster / Konfliktplan als Bestandteil 

der SZ-Ausscheidung verlangt? 
  
Antwort 6a Die meisten Kantone verlangen einen Risiko- oder Konfliktplan. Dieser ist oft Bestandteil 

des hydrogeologischen Schutzzonenberichtes. 
 
Ergänzende oder abweichende Antworten von folgenden Kantonen: 
·  GL: nur bei grossen Fassungen mit ausgewiesenen grossen Risiken 
·  JU: nicht systematisch 
·  OW: nein, wird je nach Einzugsgebiet bei einzelnen SZ freiwillig gemacht. 
·  SZ: Jauchegruben, Tankanlagen 
·  VD: nein 
·  VS: nein 
·  ZH: nein, jedoch Forderung im SZ-Reglement, dass alle Entwässerungsanlagen innert 

Jahresfrist in einem Konfliktplan darzustellen sind. 
·  ZG: nur bei Vorliegen von besonderen Risiken 

 
 
Frage 6b Gibt es zum Risikoplan / Gefahrenkataster / Konfliktplan (verbindliche) Vorgaben 

oder Muster? 
  
Antwort 6b Folgende Kantone verfügen über Vorgaben oder Muster: 

·  AG 
·  BL: noch nicht, in Bearbeitung 
·  LU 
·  SO: http://www.so.ch/fileadmin/internet/bjd/bumaa/pdf/boden/fb_0204.pdf 

 
 
Frage 7 Wer ist für die Umsetzung der SZ-Auflagen v erantwortlich? 
  
Antwort 7 Die Antworten zu dieser Frage sind unterschiedlich. Grundsätzlich ist die politische 

Gemeinde (=Standortgemeinde) für die Umsetzung der SZ-Auflagen verantwortlich. Die 
Gemeinde muss die Umsetzung durchsetzen.  
 
Ergänzende oder abweichende Antworten von folgenden Kantonen: 
·  AG: Gemeinde gemeinsam mit Wasserversorgung 
·  AR: Gemeinde muss Bauvorhaben im SZ-Gebiet schriftlich der WV melden. Sie sorgt für 

Untersuchung der SW-Leitungen alle 5 Jahre. 
·  FR: AfU bzw. Fassungseigentümer 
·  LU: hoheitlich die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Wasserversorgung 
·  NW: Kanton=Oberaufsicht, Gemeinde=Durchsetzung, Wasserversorgung=Umsetzung 
·  JU, OW, TG, UR: Wasserversorgung 
·  ZG: Wasserversorgung, mit Unterstützung AfU  
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Frage 8 Wer kontrolliert die Umsetzung der SZ-Aufla gen? 
  
Antwort 8 Die Vielfalt der Antworten ist pro Kanton angegeben: 

·  AG: liegt in Eigenverantwortung der WV. Stichprobenartige Kontrolle durch Fachstelle. 
·  AR: für Auflagen gemäss SZ-Reglement: Wasserversorgung, sie meldet Verstösse dem 

AfU. Für Auflagen aus Bewilligungen oder Verfügungen: AfU 
·  BL: Gemeinde und Kanton 
·  BS: Amt für Umwelt und Energie 
·  BE: Standortgemeinde, Kontrollaufgaben können an Dritte delegiert werden. 
·  FR: Wasserversorgung 
·  GL: Gemeinde und Wasserversorgung 
·  JU: Kanton, Umweltamt 
·  LU: Gemeinde und Wasserversorgung 
·  NW: Gemeinde, Labor der Urkantone, Amt für Umwelt  in gegenseitiger Absprache 
·  OW: Wasserversorgung 
·  SH: Gemeinde 
·  SZ: Wasserversorgung, Amt für Umwelt 
·  SO: Gemeinde 
·  SG: Wasserversorgung 
·  TG: Wasserversorgung 
·  TI: Kanton 
·  UR: Wasserversorgung 
·  VD: Dienststelle für Wasser, Boden und Sanierung „SESA“ 
·  VS: Gemeinde 
·  ZH: Gemeinde 
·  ZG: Wasserversorgung, Amt für Umweltschutz unterstützend 

 
 
Frage 9 Welche (rechtlichen, …) Mittel stehen bei V erzug zur Verfügung? 
  
Antwort 9 Die Antworten gliedern sich in folgende Gruppen: 

·  Es stehen keine Mittel zur Verfügung 
·  Übliche rechtliche Mittel, Strafbestimmungen in GSchG und Strafgesetzbuch 
·  Mahnung, Strafanzeigen, Verfügungen, Ersatzvornahmen, Bussgelder 
·  Verweigerung von Subventionen, Vertragsauflösung 

 
 
Frage 10 Welche Fristen werden von wem gesetzt? 
  
Antwort 10 Es werden keine starre Fristen gesetzt. Diese werden oft im Schutzzonenreglement in 

Abhängigkeit der Gefährdung und der Massnahmen festgelegt. 
 
 
Frage 11 Wie ist das Vorgehen bei Verdacht auf Altl asten? 
  
Antwort 11 Im Allgemeinen gehen die Kantone gemäss Altlastenverordnung (AltlV SR 814.680) vor. 

Siehe Beilage 3. 
Verdachtsflächen in Grundwasserschutzzonen werden prioritär behandelt.  
Sinnvoll sind intensivierte und altlastenspezifische Wasseranalysen.  
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Frage 12 Welche Stelle(n) sind bei Verletzung der S chutzzonen-Auflagen zu informieren? 
  
Antwort 12 In jedem Fall ist die örtliche Wasserversorgung zu informieren, wenn die Meldung nicht 

selber von dieser stammt.  
 
Ergänzende Antworten der Kantone: 
·  AG: bei Bedarf kantonale Fachstelle 
·  AR: Amt für Umwelt, dieses leitet gegebenenfalls die notwendigen rechtlichen Schritte ein 
·  BL: Gemeinde, Kanton 
·  BS: Polizei, Amt für Umwelt und Energie 
·  BE: kantonale Fachstellen, in schweren oder akuten Fällen Beizug der Kantonspolizei 
·  FR: Amt für Umwelt, wenn erforderlich sind juristische Schritte einzuleiten (Polizei) 
·  GL: Gemeinde, bei Bedarf Polizei, AfU, LWS, LMI, … 
·  JU: Kantonslaboratorium, Umweltamt 
·  LU: Umweltschutzpolizei, Labor, Gemeinde 
·  NW: Gemeinde, Labor, Amt für Umwelt 
·  OW: Kantonale Fachstelle 
·  SH: Gemeinderat informiert bei Gefährdungen das ALU (Amt für Lebensmittelkontrolle 

und Umweltschutz) 
·  SZ: Gemeinderat, AfU, Umweltschutzpolizei 
·  SO: Gemeinderat, Kantonspolizei, Gewässerschutzbehörde (AfU nur bei Folgen für LIV, 

Trinkwasserinspektor bei Verunreinigungen) 
·  SG: Gemeinde (Gewässerschutzpolizei, Art. 49 Abs. 1 GSchVG) 
·  TG: Kantonspolizei 
·  TI: kantonale Fachstelle 
·  UR: Amt für Umweltschutz 
·  VD: Kantonslaboratorium, kant. Umweltamt, Polizei 
·  VS: Gemeinde, Dienststelle für Umweltschutz 
·  ZH: für gütliche Einigung bzw. in unbedeutenden Fällen: Gemeinde, 

Fassungseigentümer; in gravierenden Fällen: Umweltschutzpolizei, Gemeinde, Amt für 
Wasser, … 

·  ZG: Amt für Umweltschutz, evt. Strafanzeige (Polizei) 
 
 
Frage 13 Wie gehen Sie vor bei Wasserfassungen, bei  welchen die SZ infolge bestehender 

Bauten / Infrastrukturanlagen nicht ausgeschieden w erden können? 
  
Antwort 13 Grundsätzlich ist die Fassung innert einer Frist von bis zu 10 Jahren aufzugeben. 

 
Ergänzende oder abweichende Antworten von folgenden Kantonen: 
·  AG: bisher ohne amtliche Anordnung möglich durch Gespräche und Überzeugung 
·  AR: Massgebend für die Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen sind der 

Verwendungszweck des Wassers und die Bedeutung der Trinkwasserfassung für die 
Wasserversorgung. Bestehen bei einer sehr wichtigen Fassung grosse Konflikte, wird der 
Einzelfall geprüft. Es werden Massnahmen gesucht, welche die bestehenden Risiken auf 
das mögliche Minimum reduzieren. Solche Fassungen können in der Regel nur auf 
Zusehen weiter betrieben werden. Im Falle eines Schadenereignisses muss die 
Wasserversorgung damit rechnen, dass sie Ersatz für die betroffene Fassung suchen 
muss. 

·  BL: solange die Wasserqualität stimmt, kann Fassung weitergenutzt werden 
·  BE: Vorgehen gemäss „Wegleitung Grundwasserschutz“ BUWAL 2004, S. 96 ff,  

siehe Beilage 4 
·  FR: Interessenabwägung, Entscheid von Fall zu Fall 
·  JU: kann auf Fassung nicht verzichtet werden, werden SZ mit Ausnahmen für 

bestehende Bauten ausgeschieden 
·  NW: dito BE 
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·  SH: Die Qualtität des Trinkwassers spielt eine entscheidende Rolle für die Ausscheidung 
von Schutzzonen 

·  SZ: Kontrollen der bestehenden Fassung bis zur Aufgabe 
·  SO: Fassung langfristig aufgeben, mittelfristig Lösung mit SZ mit beschränkter Wirkung 
·  SG: Umfassende Analyse der Situation (Kosten/Nutzen, Versorgungssicherheit usw.) 

Abklären von alternativen Wasserbezugsmöglichkeiten 
Vereinbarung mit Gemeinde und Wasserversorgung über eine geordnete Aufhebung der 
Wasserfassung (Festsetzung Stilllegungszeitpunkt und Regelung der Schutz- und 
Kontrollmassnahmen für die verbleibende Nutzungsdauer) 

·  VD: Die Wasserversorgung ist für die Wasserfassung verantwortlich 
·  VS: Mittelfristige Aufhebung der TW-Fassung. Die Gemeinde wird schriftlich von der 

Dienststelle für Umweltschutz aufgefordert, mit Festlegung der Termine. 
Zwischenzeitlich muss die Qualität eingehend + regelmässig überprüft werden. 

·  ZH: Wenn immer möglich: Überzeugung Fassungsinhaber, auf Fassung zu verzichten. 
Bei Fassungen mit nur einzelnen zonenfremden Bauten: techn. Anpassung der Bauten 
um Risiko zu senken. Bei bedeutenden Fassungen mit "altrechtlichen" SZ und hohen 
Überbauungsgrad in S2: Ersatzwasserbeschaffung suchen, ev. Fassungsverlegung auf 
Konzessionsablauf 

·  ZG: je nach Bedeutung der Fassung und Möglichkeit für Ersatz der Fassung oder 
Aufhebung der Bauten: 
- Aufhebung der Fassung für öffentliche Versorgung 
- Aufhebung / Abbruch der Bauten 
- Weiterbetrieb der Fassung mit besonderen Auflagen 

 
 
 
3.2. Bemerkungen 

Die Fragen 7 und 8 wurden teilweise unterschiedlich verstanden. Dem SBV ging es bei Frage 7 
darum, wer die Schutzzonen-Auflagen durchsetzen muss bei Landwirten, Liegenschaftsbesitzern oder 
Werkeigentümern (Strassen, Kanalisationen, …). Mit der Frage 8 wollten wir erfahren, wer diese 
Umsetzung bzw. Durchsetzung überwacht. Das muss nicht der gleiche Akteur wie bei Frage 7 sein. 
Ob z.B. der Kanton die Gemeinde oder die Wasserversorgung wiederum kontrolliert.  
 
Die Fragestellung war zu wenig eindeutig formuliert und deshalb sind auch die Antworten sehr 
unterschiedlich. Wir interpretieren die Antworten folgendermassen: 
Insbesondere bei Wasserversorgungen, bei denen nicht die Standortgemeinde gleichzeitig der 
Wasserversorger ist, muss auch die Standortgemeinde ihre Verantwortung und somit 
Kontrollaufgaben wahrnehmen. Grundsätzlich liegt es jedoch im Interesse jeder einzelnen 
Wasserversorgung, dass die Schutzzonen konsequent ausgeschieden und die entsprechenden 
Auflagen umgesetzt werden. Die Wasserversorgung übernimmt die unmittelbare Schutzzonen-
Aufsicht. Siehe auch SVGW-Richtlinie W2. 
 
Die kantonalen Fachstellen unterstützen dabei die Wasserversorgungen. Eine Liste mit den 
zuständigen kantonalen Fachstellen ist im Anhang 1 ersichtlich. 
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Anhang 1 

Adressen der zuständigen kantonalen Fachstellen in Fragen der Ausscheidung 
von Grundwasserschutzzonen bzw. der Umsetzung der S chutzzonen-Auflagen 

Aarau Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
Abteilung  für Umwelt 
Ronni Hilfiker 
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau 
062 835 34 02 
ronni.hilfiker@ag.ch  ///  www.ag.ch  

Appenzell-
Ausserrhoden 

Amt für Umwelt Appenzell Ausserrhoden 
Paul-Otto Lutz 
Kasernenstrasse 17, 9102 Herisau 
071 353 65 38 
paul-otto.lutz@ar.ch  ///  www.ar.ch  

Basel-Land Amt für Umweltschutz + Energie 
Fachstelle Grundwasser 
A. Auckenthaler // D. Bänninger 
Rheinstrasse 29, 4410 Liestal 
061 552 55 20 // 32 
dominik.baenninger@bl.ch  ///  www.aue.bl.ch  

Basel-Stadt Amt für Umwelt und Energie 
Siegfried Hartnagel / Robert Neher 
Hochbergerstrasse 158, 4019 Basel 
061 639 22 22 
robert.neher@bs.ch  ///  www.aue.bs.ch  

Bern Amt für Wasser und Abfall 
Fachbereich Grundwasser und Altlasten 
Toni Dervey 
Reiterstrasse 11, 3011 Bern 
toni.dervey@bve.be.ch  ///  www.be.ch/awa  

Freiburg Amt für Umwelt 
Raphaél Kropf 
Route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg 
026 305 37 60 
sen@fr.ch, kropf@fr.ch  ///  www.admin.fr.ch/sen  

Glarus Abteilung Umweltschutz und Energie 
Olivier Scheurer 
Kirchstrasse 2, 8750 Glarus 
055 646 64 62 
afu@gl.ch  ///  www.gl.ch  

Jura Office de l'environnement 
Jean Fernex 
Champs Fallat, 2882 St. Ursanne 
032 420 48 10 
jean.fernex@jura.ch  ///  www.jura.ch/env  

Luzern Umwelt und Energie 
Abteilung Gewässer 
Felix Renner 
Postfach 3439, 6002 Luzern 
041 228 65 66 
felix.renner@lu.ch  ///  www.umwelt-luzern.ch  
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Nidwalden Amt für Umwelt 
Fidel Hendry 
Engelbergstrasse 34, 6371 Stans 
041 618 75 21 
fidel.hendry@nw.ch  ///  www.umwelt.nw.ch  

Obwalden Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Alain Schmutz 
St. Antonistrasse 4, 6061 Sarnen 
041 666 63 83 
alain.schmutz@ow.ch  ///  www.ow.ch  

Schaffhausen Amt für Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz 
Abteilung Umweltschutz 
Peter Wäspi 
Mühlentalstrasse 184, 8201 Schaffhausen 
052 632 75 40 
peter.waespi@ktsh.ch  ///  www.kantlab.ch  

Schwyz Umweltdepartement 
Amt für Umweltschutz 
Dr. Jörg Uttinger // Christoph Steiner 
Abteilung Gewässerschutz 
Kollegium, Postfach 2162, 6431 Schwyz 
Tel. 041 819 20 40 // 41 
joerg.uttinger@sz.ch  

Solothurn Amt für Umwelt 
Fachstelle Grundwasserbewirtschaftung 
Dr. C. Müller // R. Hug 
Werkhofstrasse 5, 4509 Solothurn 
032 627 26 99 // 25 34 
claude.mueller@bd.so.ch  //  rainer.hug@bd.so.ch  
www.afu.so.ch 

St. Gallen Amt für Umwelt und Energie (AFU) 
Dr. Roger Heinz 
Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St. Gallen 
058 229 21 24 
roger.heinz@sg.ch  ///  www.afu.sg.ch  

Thurgau Amt für Umwelt 
Abt. Wasserwirtschaft / Wasserbau 
Othmar Rist 
Bahnhofstrasse 55, 8510 Frauenfeld 
052 724 24 91 
othmar.rist@tg.ch  ///  www.umwelt.tg.ch  

Ticino Ufficio della protezione e della depuratione delle acque (UPDA) 
Antonio Pessina 
via Salvioni 2a, 6501 Bellinzona 
091 814 38 55 
antonio.pessina@ti.ch  ///  www.ti.ch  
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Uri Amt für Umweltschutz 
Abteilung Gewässerschutz 
Edi Schilter, Leiter Abt. Gewässerschutz 
041 875 24 48 /// edi.schilter@ur.ch  
Konrad Colombo, Sachbearbeiter 
041 875 24 11 /// konrad.colombo@ur.ch  
Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 
www.afu-uri.ch  

Vaud Service des eaux, sols et assainissement 
Michel Marrel 
Hydrogéologue cantonal 
Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne 
Tel. 021 316 75 08 
michel.marrel@vd.ch  ///  www.dse.vd.ch/eaux  

Wallis Diensstelle für Umweltschutz (DUS) 
Frédéric Zuber 
Rue de Creusets 5, 1950 Sion 
027 606 31 56 
frederic.zuber@admin.vs.ch  ///  www.vs.ch  

Zürich AWEL 
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Annette Jenny Kümin 
Wenbergstrasse 17, Postfach, 8090 Zürich 
043 259 39 44 
annette.jenny@bd.zh.ch  ///  grundwasser.zh.ch  

Zug Amt für Umweltschutz 
Peter Keller 
Aabachstrasse 5, 6301 Zug 
peter.keller@zg.ch  
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Anhang 2 

Eine Auswahl interessanter Dokumente zum Thema Schu tzzonen 

 

 Titel / Herausgeber Bezugsquelle als PDF 
   

 

Wegleitung Grundwasserschutz 2004 
 
BUWAL (heute BAFU) 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/
publikation/00378/index.html?lang=de 
 

   

 

Umwelt Aargau Sondernummer 19: 
Grundwasserschutzzonen im Kanton 
Aargau 
 
Kanton Aargau 

http://www.ag.ch/umwelt-aargau/  
Rubrik: bisher 

   

 

Verordnung über die Sanierung von 
belasteten Standorten 
(Altlasten-Verordnung, AltlV)  
SR 814.680 
 
 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.680.d
e.pdf  

   

 

Dichtheitsprüfung in 
Grundwasserschutzzonen 
 
Kanton Appenzell Ausserrhoden 

http://www.ar.ch/departemente/departe
ment-bau-und-umwelt/amt-fuer-
umwelt/gewaesserschutz/grundwassers
chutz/ausscheidung-von-
grundwasserschutzzonen-und-arealen-
und-vollzug-der-
schutzzonenbestimmungen/  
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Beilage 1 

Klassifizierung Grund- und Quellwasser im Kanton St . Gallen 

Zu finden unter: 
http://www.umwelt.sg.ch/home/Themen/wasser/Vollzug_Gemeinden/grundwasserschutzzonen.html#L
iteratur 
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Beilage 2 

Standard – Schutzzonenplicht, AWEL Zürich 

Zu finden unter:  
http://www.grundwasser.zh.ch/internet/bd/awel/gs/gw/de/planung/gwsz.html 
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Beilage 3 

Auszug aus AltlV SR 814.680 

 
Die gesamte AltlV ist erhältlich unter: http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.680.de.pdf 
 
814.680 Verordnung über die Sanierung von belastete n Standorten 
(Altlasten-Verordnung, AltlV) 
vom 26. August 1998 (Stand am 1. Januar 2009) 
 
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 Zweck und Gegenstand 
1 Diese Verordnung soll sicherstellen, dass belastete Standorte saniert werden, wenn sie zu 
schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder wenn die konkrete Gefahr besteht, dass solche 
Einwirkungen entstehen. 
2 Sie regelt für die Bearbeitung belasteter Standorte die folgenden Verfahrensschritte: 
a. die Erfassung in einem Kataster; 
b. die Beurteilung der Überwachungs- und Sanierungsbedürftigkeit; 
c. die Beurteilung der Ziele und der Dringlichkeit der Sanierung; 
d. die Festlegung der Untersuchungs-, Überwachungs- und Sanierungsmassnahmen. 
 
3. Abschnitt: Überwachungs- und Sanierungsbedürftig keit 
 
Art. 7 Voruntersuchung 
1 Auf Grund der Prioritätenordnung verlangt die Behörde für die untersuchungsbedürftigen Standorte 
innert angemessener Frist die Durchführung einer Voruntersuchung, die in der Regel aus einer 
historischen und einer technischen Untersuchung besteht. Damit werden die für die Beurteilung der 
Überwachungs- und Sanierungsbedürftigkeit erforderlichen Angaben (Art. 8) ermittelt und im Hinblick 
auf die Gefährdung der Umwelt bewertet (Gefährdungsabschätzung). 
2 Mit der historischen Untersuchung werden die möglichen Ursachen für die Belastung des Standorts 
ermittelt, insbesondere: 
a. die Vorkommnisse und die zeitliche und räumliche Entwicklung der Tätigkeiten am Standort; 
b. die Verfahren, nach denen am Standort mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist. 
3 Aufgrund der historischen Untersuchung wird ein Pflichtenheft über den Gegenstand, den Umfang 
und die Methoden der technischen Untersuchung erstellt. Dieses muss der Behörde zur 
Stellungnahme vorgelegt werden. 
4 Mit der technischen Untersuchung werden Art und Menge der Stoffe am Standort, deren 
Freisetzungsmöglichkeiten und die Bedeutung der betroffenen Umweltbereiche ermittelt. 
 
Art. 9 Schutz des Grundwassers 
1 Ein belasteter Standort ist hinsichtlich des Schutzes des Grundwassers überwachungsbedürftig, 
wenn: 
a. im Eluat des Materials des Standortes ein Konzentrationswert nach Anhang 1 überschritten ist; oder 
b. im Abstrombereich des Standortes von diesem stammende Stoffe festgestellt werden, die 
Gewässer verunreinigen können. 
2 Ein belasteter Standort ist hinsichtlich des Schutzes des Grundwassers sanierungsbedürftig, wenn: 
a. bei Grundwasserfassungen, die im öffentlichen Interesse liegen, vom Standort stammende Stoffe 
festgestellt werden, die Gewässer verunreinigen können; 
b.2 bei Grundwasser im Gewässerschutzbereich Au3: im Abstrombereich unmittelbar beim Standort 
die Konzentration von Stoffen, die vom Standort stammen, die Hälfte eines Konzentrationswerts nach 
Anhang 1 überschreitet; 
c.4 bei Grundwasser ausserhalb des Gewässerschutzbereichs Au: im Abstrombereich unmittelbar 
beim Standort die Konzentration von Stoffen, die vom Standort stammen, das Zweifache eines 
Konzentrationswerts nach Anhang 1 überschreitet; oder 
d. er nach Absatz 1 Buchstabe a überwachungsbedürftig ist und wegen eines ungenügenden 
Rückhalts oder Abbaus von Stoffen, die vom Standort stammen, eine konkrete Gefahr einer 
Verunreinigung des Grundwassers besteht. 
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Beilage 4 

Auszug aus Wegleitung Grundwasserschutz, BUWAL 2004 , S. 96 

 
Die gesamte Wegleitung ist erhältlich unter: 
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00378/index.html?lang=de 
 
 
4.4 Vorgehen bei der Neuausscheidung von Schutzzone n S2 im Falle bestehender Anlagen 
 
4.4.1 Geringfügige Gefährdung (Bagatellfälle) 
Wenn in einer geplanten Zone S2 bereits Anlagen bestehen, ist vorerst abzuklären, ob von diesen 
eine Gefährdung für das Grundwasser ausgeht. Sofern diese Gefährdung nach allgemeiner 
praktischer Erfahrung höchstens geringfügig ist oder mit einfachen Mitteln eliminiert werden kann und 
eine Entfernung der fraglichen Anlagen unzweckmässig, unverhältnismässig oder unmöglich wäre, 
kann deren weiterer Bestand im Schutzzonenreglement garantiert werden. Die Anlagen sind im 
Schutzzonenreglement aufzuführen, und die entsprechenden sichernden Auflagen sind dort 
festzuhalten. 
In der Schutzzone S2 gilt ein uneingeschränktes Verbot für die Neuerrichtung von Anlagen. Von 
diesem Verbot können allenfalls Anlagen ausgenommen werden, die für den Fortbestand bereits 
bestehender Anlagen oder für die Erschliessung von ausserhalb der Schutzzone S2 liegenden 
Anlagen zwingend notwendig sind. Eine Gefährdung der Grundwasserfassung durch solche neu zu 
errichtenden Anlagen sowie ein Präjudiz für das Fortbestehen der zonenwidrigen Anlage müssen 
dabei ausgeschlossen werden können. Die entsprechenden Ausnahmen sind auf das absolute 
Minimum zu beschränken und im Schutzzonenreglement explizit aufzuführen. 
 
4.4.2 Wesentliche Gefährdung 
Wenn eine wesentliche Gefährdung besteht, oder wenn mit einer wesentlichen Gefährdung der 
Grundwasserfassung durch bereits bestehende Anlagen gerechnet werden muss, so ist in erster Linie 
festzulegen, ob mittelfristig der Wassergewinnung oder der die Wasserversorgung gefährdenden 
Nutzung der Vorrang gegeben werden soll. In erster Priorität ist die Beseitigung der Gefährdung zu 
prüfen, vor allem bei Fassungen, die für die Wasserversorgung wichtig und unverzichtbar sind und bei 
denen tatsächlich Möglichkeiten bestehen, die Qualität mit Nutzungsbeschränkungen zu halten oder 
gar zu verbessern. 
Demgegenüber sollte auf die Nutzung einer Trinkwassergewinnungsanlage verzichtet werden, wenn 
bestehende oder künftige zonenwidrige Anlagen nicht beseitigt resp. verhindert werden können. 
Stattdessen ist in solchen Fällen die Aufgabe oder Verlegung der Grundwasserfassung zu prüfen; 
allenfalls auch die Reduktion der konzessionierten Fördermenge auf ein Mass, welches eine 
verordnungskonforme Ausscheidung der Schutzzone S2 erlaubt.  
Insbesondere ist auch auf die Ausscheidung von Schutzzonen für Fassungsanlagen zu verzichten, 
welche nicht den Bestimmungen der Lebensmittelgesetzgebung und den technischen 
Minimalanforderungen (Verordnung zur Trinkwasserversorgung in Notlagen, SVGW-Richtlinien usw.) 
entsprechen. 
 
4.4.3 Priorität Wasserfassung 
Wird der Wassergewinnung der Vorrang gegeben, so ist die Beseitigung oder Sanierung der 
störenden Anlagen oder Anlageteile sachlich und zeitlich zu regeln. Dabei sind akute Gefahren sofort, 
weniger gravierende Gefahren mittelfristig zu beseitigen. Die Frist zur Beseitigung aller störenden 
Anlagen ergibt sich aus dem Grad der Überbauung, der Art der bestehenden Anlagen und den 
Besitzverhältnissen. 
Sie sollte allerdings zehn bis zwanzig Jahre nicht überschreiten. Auf keinen Fall dürfen in der 
Schutzzone S2 neue Anlagen errichtet werden. Ausgenommen sind allenfalls Anlagen, die der 
Verbesserung der Situation bezüglich Grundwasserschutz dienen, oder die für den Fortbestand 
bereits bestehender Anlagen in der Schutzzone S2 zwingend notwendig sind (vgl. oben). 
 
4.4.4 Priorität andere Nutzung 
Steht demgegenüber die bauliche Nutzung im Vordergrund oder ist eine Beseitigung der störenden 
Anlagen aus eigentumsrechtlichen Überlegungen nicht realisierbar, ist von der zuständigen Behörde 
eine Frist zur Verlegung der Fassung, zur teilweisen Aufgabe durch Reduktion der 
Konzessionswassermenge oder zur ersatzlosen Aufgabe der Fassung festzusetzen. Diese Frist hat 
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sich am Grad der Gefährdung, dem Alter der Anlage und den Möglichkeiten zu einer alternativen 
Wasserbeschaffung zu orientieren. Bei einer Konzessionserneuerung ist die Konzessionsdauer auf 
diese Frist zu beschränken. 
Die Frist kann bei einer Gemeindeversorgung, welche bereits über einen genügenden Anschluss an 
eine Nachbarversorgung verfügt, entsprechend kurz angesetzt werden. Für eine auf die fragliche 
Trinkwasserfassung zwingend angewiesene Wasserversorgung in einem abgelegenen, wasserarmen 
Gebiet kann die Frist entsprechend länger angesetzt werden. Sie sollte 10 Jahre nicht überschreiten. 
Ist der Ersatz der Fassung geregelt und sprechen keine anderen Gründe dagegen, so kann durchaus 
auch eine weitere Überbauung der Schutzzone S2 unter sichernden Massnahmen in Betracht 
gezogen werden. Solange die Wasserfassung betrieben wird, müssen die Anlagen jedoch mindestens 
die Anforderungen für gleichartige Anlagen in der Schutzzone S3 erfüllen. Bestehende Anlagen sind 
entsprechend anzupassen. 
Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten können im Schutzzonenreglement auch weitergehende 
sichernde Massnahmen vorgeschrieben werden. Diese Massnahmen können insbesondere den 
Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten (z.B. Holz-, Gas oder Strom- statt Ölheizung, 
zusätzliche Auflagen für Güllegruben usw.) oder die Sicherung der Abwasseranlagen, aber auch die 
Überwachung der Wasserqualität oder die vorsorgliche Aufbereitung des Trinkwassers betreffen. 
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Beilage 5 

Muster eines Konfliktplanes 

Quelle: Umwelt Aargau Sondernummer 19: Grundwasserschutzzonen im Kanton Aargau, als PDF 
erhältlich unter http://www.ag.ch/umwelt-aargau/ Rubrik: bisher  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


